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erhielt demgemäß die Erlaubniß, die Meſſe de Beata inter Aſſiſtenz
eines Prieſters oder Diakons 3u leſen und 0 des Breviers
andere Gebete nach der Beſtimmung einer Obern zu verrichten.
Acta VOI fasç. VIII

Dir iptmair.
Eheſcheidungs⸗Prozeß.) Jahre 1867

zwei vornehme Perſonen In Meſſina vor einem zu ihrer
Trauung delegirten Prieſter eine Ehe Nach der Hochzeit trat der
Mann allein eine Reiſe nach art und lehte erſt, nachdem Er
wieder zurückgekehrt war, mit ſeiner Frau m elicher Gemeinſcha
Im ahre 1868 aber entſtand zwiſchen eiden ern heftiger Zwiſt,
In olge deſſen beide Theile vor der weltlichen und geiſtlichen Be
Ou auf Trennung ihrer Ehe klagten. Die rau behauptete, ihre
Ehe ſei deshalb ungiltig, eil nich vor dem 3 U⸗
ſtän igen Pfarrer geſchl worden; denn die Delegation,
die der ſie trauende rieſter gehabt hat, war null und nichtig,weil ſie Jemand ausgeſtellt hat, der ſie nicht ausſtellen onnte.
Die Delegation ann nämlich von zwei Tten, von Syracus und
Palermo, weder ſie noch ihr fraglicher Mann einen Wohnſitz

Sie habe ſich immer In Catana aufgehalten und ſich erſt
1867 nach eſſina begeben, wo ſechs oder ſieben Tage nach ihrer
Ankunft die Hochzeit ſtattfand, eine Ausſage, die ſie durch Eid
und Zeugen beſtätigte.

Desgleichen werden auch vom Manne eweiſe angeführt, daß
auch EL weder In Syracus noch in Palermo ein omieil gehabt,
ſondern dasſelbe Iin Catana beſaß, von wo aber keine Delegation
erfolgt iſt

In der über dieſen Fall geführten Verhandlung ſuchte der
Vertreter der Partei auf Grund dieſer Behauptungen und der
Zeugenausſagen den angel des Wohnſitzes und Omi die Nichtig  2eit der Delegation zu beweiſen, In olge eſſen die Ehe als un
giltig ſich herausgeſtellt aben würde.

ein der defensor matrimonii darzuthun, daß der
Mann ſein Domieil in Palermo nicht aufgegeben nd zugleich in
Meſſina, wo die Trauung ſtattfand, ern Quaſidomicil ſich erworben
0 Es kann 10 Jemand mehrere eigentliche und uneigentliche
Wohnſitze haben. Die Abſicht, nicht mehr nach Palermo zurückzu⸗
kehren, nicht außer Zweifel und die Ausſagen der Zeugen
ſind ni zuverläſſig. ES gelang dem efenſor Ur die Erwägung
der verſchiedenartigſten mſtände dieſes Paares 0 viel 3u zeigen,
daß der Mangel jedweden Wohnſitzes ni ewieſen worden. Die
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Congregation konnte daher auf die rage AN (Onstet de uullitate
matrimonii in CaSU U anders antworten, als nhaetenus de-
dutis (COnstare.

Um die gegentheilige Sentenz fällen ＋ können, 0 unwider—
leglich bewieſen werden müſſen, daß beide Theile un der That kein
Domieil und Quaſidomicil gehabt haben. Denn dann jede
ordentliche und übertragene Jurisdiction efehlt und ihre Ehe wäre
wegen Mangel der Tridentiniſchen §brm ungiltig geweſen. So aber
war die Ehe im Beſitze Die trennungsluſtigen Paare in's
Feld geführten Gründe trugen den Schein des Geſuchten und nicht
den Charakter des Wahren, aher das Urtheil vorläufig nicht 3U
ihrer Befriedigung ausfallen konnte.

inz IDr Hiptmair.
XXI (Copulation Der delegationem tn etner Wall

fahrtskirche.) Den Herrn Pfarrproviſor Antonius In
erſuchen Brautleute, beide un wohnhaft, ur möge ihren

Verwandten, einen Kapuziner In L., zur Vornahme ihrer Trauung
In bevollmächtigen. Der Pfarrproviſor ertheilt bereitwilligſt
ſeine Zuſtimmung, EL delegirt den Kapuzinerpater. Dieſer
nun macht den Brautleuten den Vorſchlag, ich in der lieblichen,
der nahen Wallfahrtskirche Sch in der Th. copuliren 3u
aſſen, worauf jene freudig eingehen. Der Kapuziner ſchreibt ſich eine
ſchöne Anrede, bezugnehmend auf das heutige Marienfeſt (Dedicat. M

a0 nives) und auf die der Himmelskönigin geweihte gothiſche1
Am Vortage der Hochzeit zeigten die Brautleute bei Gelegenheit

ihrer l dem Pfarrproviſor ihr Vorhaben aNn, ſich von dem
Kapuziner in Sch kopuliren 3u laſſen; mit dem dortigen Meßner
hätten ſie hon alle  S  2 verabredet, ſagten ſie etzt kam der Proviſor
außer Rand und Band; das ginge nicht; da könnte nicht ſein;
die Copulation de  D von ihm delegirten Kapuziners In würde
ungiltig ein Auf die kleinlaute rage der Brautleute Warum?
Tklärte der Pfarrproviſor, daß Iu dieſem Falle als Pfarrer der
Braut zuerſt den Pfarrer in Th nd dieſer den Kapuzinerpater
delegiren müßte und dieß wäre eine Subdelegation und eine ſolche
würde die Copulation ungiltig machen. Die Brautleute ſchüttelten
den opf über Delegation und Subdelegation und wiederholten

noch, daß ſie hnehin alles mit dem Meßner In Sch beſprochen
hätten, der ihnen agte, das ſei ſchon öfter in Sch geſchehen, daß
von anderen arren hier Brautleute copulir wurden. In ſeiner
Angſt eilt der Pfarrproviſor 3u einem Kollegen Iu der nächſten
Nähe, ich Rath zu erholen; dieſer aber macht eine Beſtürzung
vollkommen, indem enr behauptet, daß als Proviſor gar nicht
delegiren könne, da ſeine eigene Jurisdietion nur eine delegirte ſei


